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W. Büchi

Basel : Die Fischpächter der Wiese erhoben Strafanzeige wegen Vergiftung des gesamten Fischbestandes durch Zyankali. Der

leitende Staatsanwalt des Kantons Basel-Stadt lehnte die Annahme der Anzeige ab mit der Begründung, hier sei das

Gewässerschutzamt zuständig. Das Gewässerschutzamt erklärte, es könne die Anzeige erst annehmen, wenn ein schriftlicher
Bericht des Kantonschemikers vorliege.
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